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M a n d a n t e n b r i e f  I / 2 0 0 9  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen.  

 

Hinweisen möchten wir insbesondere auf die lohn-
steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Fol-
gen der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zur 
Pendlerpauschale.  

 

Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine individu-
elle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu einzel-
nen Themen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Grebing Wagner Boller & Partner 

 
 
 
 
 
 
 

Hans-Hermann Grebing  Oliver Stumm 
Steuerberater Rechtsanwalt, Fachanwalt 

für Steuerrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INHALT:  

· Steuertermine: April – Juni 2009 
· Einkommensteuer: 
Ø Besteuerung der Altersrenten verfas-

sungsgemäß 

Ø Verlustvortrag kann trotz rechtskräfti-
gem Einkommensteuerbescheid fest-
gestellt werden 

Ø Pauschalwertberichtigung auf Forde-
rungen aus Lieferungen und Leistun-
gen 

Ø 1 %-Regelung bei geleastem und we-
niger als 50 % betrieblich genutztem 
Pkw nur bei zeitnaher Zuordnung zum 
Betriebsvermögen möglich 

Ø Einkünfteerzielungsabsicht bei Fe-
rienwohnungen 

· Lohnsteuer 
Ø Pendlerpauschale und die Folgen 

Ø Sozialversicherungsträger hat keinen 
Anspruch auf Nacherhebung von So-
zialbeiträgen gegenüber dem Firmen-
nachfolger 

Ø Bei der Nacherhebung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen wegen Schwarz-
arbeit gilt die ungünstigste Steuer-
klasse 

· Umsatzsteuer 
Ø Dauerfristverlängerung für Umsatz-

steuer 2009 beantragen 
· Mietrecht 
Ø Schönheitsreparaturklauseln mit star-

ren Fristen auch bei gewerblicher Mie-
te unzulässig 

Ø Bei fehlender Einigung der Vertrags-
parteien gilt die marktübliche Miete 

 

Grebing ∙ Wagner ∙ Boller & Partner 
Steuerberater ∙ Wirtschaftsprüfer ∙ Rechtsanwälte 

PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT 
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Termine April – Juni 2009 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

14.04.2009 17.04.2009 11.04.2009 

dto. 11.05.2009 14.05.2009 08.05.2009 
dto. 10.06.2009 15.06.2009 07.06.2009 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 14.04.2009 17.04.2009 11.04.2009 
dto. 11.05.2009 14.05.2009 08.05.2009 
dto. 10.06.2009 15.06.2009 07.06.2009 
Einkommensteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag 10.06.2009 15.06.2009 07.06.2009 

Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag 10.06.2009 15.06.2009 07.06.2009 

Gewerbesteuer 15.05.2009 18.05.2009 12.05.2009 
Grundsteuer 15.05.2009 18.05.2009 12.05.2009 
Sozialversicherung5 28.04.2009 entfällt entfällt 
dto. 27.05.2009 entfällt entfällt 
dto. 26.06.2009 entfällt entfällt 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlänge-

rung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufen-

den Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen 
möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte 
mit den Krankenkassen abgestimmt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
Besteuerung der Altersrenten verfassungsmäßig 

 
Zum 1. Januar 2005 ist die Besteuerung der Alterseinkünfte neu geregelt worden. Renten aus der gesetzlichen Renten-
versicherung sowie aus berufsständischen Versorgungswerken werden ab 2040 voll besteuert. Bis dahin wird der steu-
erpflichtige Anteil der Renten jährlich erhöht. Dabei richtet sich die Höhe des steuerpflichtigen Rentenanteils nach dem 
Jahr des Renteneintritts. 
 
Der Bundesfinanzhof1 hat entschieden, dass die vom Gesetzgeber vorgenommene Umstellung auf das System der 
nachgelagerten Besteuerung verfassungsgemäß ist. Dem Gesetzgeber müsse bei der Regelung komplexer Sachverhalte 
eine gröbere Typisierung und Generalisierung zugestanden werden. 
1 BFH, Urteil v. 26.11.2008, X R 15/07, DStR 2009, S. 32, LEXinform 0588247 
 
Verlustvortrag kann trotz rechtskräftigem Einkommensteuerbescheid festge-

stellt werden 
 
Das Finanzamt setzte die Einkommensteuer 2001 eines Piloten erklärungsgemäß auf 0 DM fest. Nach Rechtskraft des 
Bescheids machte der Pilot noch im Jahr 2001 angefallene Aufwendungen für seine Pilotenausbildung als Werbungskos-
ten geltend. Hierdurch wurden die Einkünfte insgesamt negativ und er beantragte einen Verlustvortragsbescheid. Das 
Finanzamt lehnte dies ab, weil der Einkommensteuerbescheid bereits rechtskräftig war. 
 
Der Bundesfinanzhof1 folgte unter Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung2 dem Antrag des Piloten. Das Finanzamt 
muss jetzt einen Verlustvortragsbescheid zum 31.12.2001 erlassen, so dass der Verlust seine Einkommensteuerbelas-
tung 2002 mindert. 
1 BFH, Urt. v. 17.09.2008, IX R 70/06, BFH/NV 2009, S. 65, DB 2009, S. 35, LEXinform 0588704 
2 BFH, Urt. v. 9.5.2001, XI R 25/99, DStR 2001, S. 1932, LEXinform 0573171 
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Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
 
Maßgebend für die Forderungsbewertung sind die Verhältnisse am Bilanzstichtag. Der Unternehmer muss jedoch die 
Kenntnisse, die er nach dem Bilanzstichtag bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erlangt hat, beachten. Es sind alle 
bis zum Tage der Bilanzaufstellung eingetretenen und bekannt gewordenen Umstände zu berücksichtigen, die Rück-
schlüsse auf die Zahlungsfähigkeit des Kunden zulassen (wertaufhellende Tatsachen). Liegt eine dauernde Wertminde-
rung der Forderung vor, kann die Korrektur durch Einzel- oder Pauschalwertberichtigung erfolgen. 
 
Eine Wertberichtigung auf Kundenforderungen kann nach zweierlei Methoden erfolgen. Einmal kann auf der Aktivseite 
der Bilanz der niedrigere Teilwert angesetzt werden (sog. aktivische Wertberichtigung oder auch sog. direkte Methode). 
In der Praxis üblich ist die indirekte Methode (sog. passivische Wertberichtigung). Die Forderung wird auf der Aktivseite 
mit dem Forderungsbetrag ausgewiesen. Die Wertminderung erfolgt durch die Einstellung eines Wertberichtigungspos-
tens auf der Passivseite. 
 
Die Finanzverwaltung erkennt bisher ohne Einzelnachweis regelmäßig 0,5 % des Forderungsbestands (ohne Umsatz-
steuer) als Pauschalwertberichtigung an. Die Oberfinanzdirektion Rheinland1 schränkt diese Vereinfachungsregel ein: Da 
bei Kundenforderungen grundsätzlich eine Fälligkeit von höchstens vier Wochen besteht, sind die in eine Pauschalwert-
berichtigung einzubeziehenden Kundenforderungen bei Bilanzaufstellung regelmäßig getilgt. Sie sind nicht in die Pau-
schalwertberichtigung einzubeziehen. Nur in Ausnahmefällen, z. B. wenn Kundenforderungen in einer ins Gewicht fal-
lenden Anzahl bei Aufstellung der Bilanz noch nicht getilgt sind, sei weiterhin eine Pauschalwertberichtigung zulässig. 
Ist für eine Kundenforderung eine Einzelwertberichtigung gebildet, scheidet die Einbeziehung in die Pauschalwertberich-
tigung nach dieser Verfügung ebenfalls aus. 
1 OFD Rheinland, Verf. v. 6.11.2008, S-2174 - St 141, DB 2008, S. 2623, LEXinform 5231755 
 
 
1 %-Regelung bei geleastem und weniger als 50 % betrieblich genutztem Pkw 

nur bei zeitnaher Zuordnung zum Betriebsvermögen möglich 
 
Ein Arzt, der seinen Gewinn 2001 durch Überschussrechnung ermittelte, hatte einen Pkw der Marke X im Betriebsver-
mögen. Den Privatanteil ermittelte er durch Fahrtenbuch. Einen weiteren Pkw der Marke Y hatte er geleast und die 
Kosten in seiner Buchführung laufend erfasst. Den Privatanteil hatte er nach der 1 %-Regelung angesetzt. Das Finanz-
amt erkannte für den geleasten Y nur 20 % der Kosten als Betriebsausgaben an, da er weniger als 50 % betrieblich 
genutzt wurde und somit kein notwendiges Betriebsvermögen war. 
 
Der Bundesfinanzhof1 gab dem Finanzamt Recht, da der Arzt den geleasten Y nicht in unmissverständlicher Weise durch 
zeitnahe Aufzeichnung in ein Verzeichnis seinem gewillkürten Betriebsvermögen zugeordnet hatte. Die laufende Bu-
chung der Fahrzeugkosten war für das Gericht nicht ausreichend. 
 
Hinweis: Seit 2006 ist die 1 %-Regelung für private Pkw-Nutzung nur noch bei Fahrzeugen zulässig, die mehr als 
50 % betrieblich genutzt werden. 
1 BFH, Urt. v. 29.4.2008, VIII R 67/06, BFH/NV 2008, S. 1662, LEXinform 0587772 
 
 

Einkünfteerzielungsabsicht bei Ferienwohnungen 
 
Bei einer auf Dauer angelegten Wohnungsvermietung wird grundsätzlich von einer Einkünfteerzielungsabsicht ausge-
gangen. Das Gleiche gilt für Ferienwohnungen, die ausschließlich an Fremde vermietet und nicht selbst genutzt werden. 
Wird eine Ferienwohnung nicht durchweg im ganzen Jahr vermietet, so kommt es darauf an, ob die ortsübliche Vermie-
tungszeit um nicht mehr als 25 % unterschritten wird. Liegen diese Voraussetzungen vor, trägt das Finanzamt die Be-
weislast für eine fehlende Einkünfteerzielungsabsicht. 
 
Dem Bundesfinanzhof1 wurde ein Fall vorgelegt, in dem es um erhebliche Verluste aus der Vermietung einer Ferien-
wohnung ging. Da keine Vergleichszahlen zu ortsüblichen Vermietungszeiten vorgelegt werden konnten, lehnte das 
Finanzamt die Berücksichtigung der Verluste ab. Dies sei ohne weiteres so nicht gerechtfertigt, entschied das Gericht. 
Wenn keine Vergleichszahlen vorliegen, liegt die Beweislast für die Einkünfteerzielungsabsicht grundsätzlich beim Ver-
mieter. Kann dieser jedoch selbst ortsübliche Zeiten nachweisen und sind die oben dargestellten Kriterien erfüllt, ist von 
einer Einkünfteerzielungsabsicht auszugehen. 
1 BFH, Urtl. v. 19.8.2008, IX R 39/07, DB 2008, S. 2809, LEXinform 0588433 
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Pendlerpauschale und die Folgen 
 
Bisher nicht abschließend geklärt war, inwieweit Lohn- und Gehaltsabrechnungen der Monate ab Januar 2007 korrigiert 
werden können, in denen auf Grund der bisherigen gesetzlichen Regelung die ersten 20 Kilometer bei Zuschüssen zu 
den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nicht berücksichtigt wurden. Nunmehr liegen sowohl vom Bundesmi-
nisterium der Finanzen als auch von den Spitzen der Sozialversicherungsträger Stellungnahmen vor. 
 
Danach ist eine rückwirkende Änderung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowohl steuerrechtlich als auch sozialver-
sicherungsrechtlich ab Januar 2007 möglich: 
 
Steuerliche Konsequenzen: 
 
Nach einem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen1 kann eine Pauschalbesteuerung von Fahrtkostenzuschüs-
sen und geldwerten Vorteilen aus Sachleistungen im Zusammenhang mit den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte für alle nach dem 31.12.2006 beginnenden Lohnzahlungszeiträume bereits ab dem ersten Entfernungskilometer 
vorgenommen werden. Dies gilt auch, wenn bereits Lohnsteuerbescheinigungen für die Jahre 2007 bzw. 2008 übermit-
telt oder erteilt sind. Wird durch den Arbeitgeber eine Pauschalbesteuerung derartiger Zuschüsse übernommen, so ist 
eine bereits übermittelte oder erteilte Lohnsteuerbescheinigung nicht zu ändern. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer 
zu bescheinigen, dass und in welcher Höhe er einen im jeweiligen Jahr individuell besteuerten und bescheinigten Ar-
beitslohn nunmehr pauschal besteuert hat. 
 
Der Arbeitnehmer kann mit der Bescheinigung des Arbeitgebers über die rückwirkende Pauschalbesteuerung im Rah-
men seiner Einkommensteuerveranlagung für das Jahr 2007 und ggf. 2008 eine entsprechende Korrektur des Arbeits-
lohns geltend machen. Die nunmehr pauschal versteuerten Fahrtkostenzuschüsse und geldwerten Vorteile bleiben bei 
der Veranlagung zur Einkommensteuer außer Betracht; sie mindern jedoch die Entfernungspauschale. Die Änderung 
des Arbeitslohns bedingt jedoch, eine ggf. zwischenzeitlich erfolgte (vorläufige) Anerkennung „wie“ Werbungskosten 
rückgängig zu machen. 
 
Die infolge der (rückwirkenden) Pauschalierung erstatteten Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitnehmer- und Arbeitge-
beranteil) sind grundsätzlich in der Lohnsteuerbescheinigung des Jahres der Erstattung der Beiträge zu berücksichtigen. 
Ist die Lohnsteuerbescheinigung für 2008 noch änderbar, kann die Erstattung in dieser berücksichtigt werden. 
 
Sofern der Arbeitgeber seine Leistungen für die ersten (bis zu 20) Entfernungskilometer in den Jahren 2007 und 2008 
individuell lohnversteuert hat und keine rückwirkende Pauschalierung übernimmt, steht dem Arbeitnehmer für jeden 
vollen Kilometer die Pauschale von 0,30 € je Entfernungskilometer zu. 
 
Sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen: 
 
Nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung2 sind u. a. Einnahmen dann nicht dem Arbeitsentgelt zuzurechnen, 
wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem Pauschalsteuersatz erheben kann und die Lohnsteuer nicht individuell 
nach den Merkmalen der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers erhebt. Hierzu zählen beispielsweise Fahrtkostenzuschüs-
se. 
 
Die Spitzen der Sozialversicherungsträger haben Stellung zu der Frage genommen, welche Auswirkungen eine rückwir-
kende Pauschalbesteuerung derartiger Zuschüsse für bereits abgerechnete Entgeltabrechnungszeiträume in der Sozial-
versicherung hat. 
 
Hiernach liegt eine unrechtmäßige Beitragszahlung für vorangegangene Abrechnungszeiträume nur vor, wenn eine 
Pauschalbesteuerung tatsächlich erfolgt ist. Es erfolgt somit eine Anknüpfung an die steuerliche Behandlung der Zu-
schüsse. 
 
Nach erfolgter Pauschalbesteuerung ist ein sozialversicherungsrechtlicher Erstattungsanspruch auch für zurückliegende 
Beschäftigungszeiträume grundsätzlich gegeben. Erstattungsanträge sind hierbei in der Regel nicht erforderlich. Zur 
unbürokratischen Abwicklung wird dem Arbeitgeber eine Verrechnung der zu Unrecht gezahlten Beiträge gestattet. In 
diesen Fällen ist ausnahmsweise eine Verrechnung über den Zeitraum von 24 Kalendermonaten hinaus zulässig. Sie 
muss spätestens bis zum Dezember 2009 erfolgt sein. In diesem Zusammenhang ist aber vom Arbeitgeber zu gewähr-
leisten, dass Verrechnungen nur für die Arbeitnehmer vorgenommen werden, denen zwischenzeitlich keine entgeltab-
hängigen Leistungen durch Sozialversicherungen gewährt worden sind. Für alle Fälle mit entgeltabhängiger Leistungs-
gewährung sind gesonderte Erstattungsanträge bei der zuständigen Einzugsstelle zu stellen. 
 
Außerdem ist zu beachten, dass Verrechnungen für die Zeiten bis zum 31.12.2008 nicht in den laufenden Beitrags-
nachweis aufgenommen werden dürfen, sondern unter Angabe des betreffenden Zeitraums in einem Korrektur-
Beitragsnachweis gesondert ausgewiesen werden müssen. 
1 BMF, Schr. v. 30.12.2008, IV C 5 – S 2351/80/10005, LEXinform 5231848 
2 § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 i. V. m. S. 2 SvEV 
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Sozialversicherungsträger hat keinen Anspruch auf Nacherhebung von Sozial-
beiträgen gegenüber dem Firmennachfolger 

 

Für die Inanspruchnahme eines Firmennachfolgers wegen zu niedrig oder nicht entrichteter Sozialversicherungsbeiträge 
durch seinen Vorgänger fehlt eine Rechtsgrundlage. Es fehlt eine entsprechende gesetzliche Vorschrift zur Geltendma-
chung eines solchen Anspruchs durch die Sozialversicherungsträger. Aus dem Handelsrecht ergibt sich eine solche 
Rechtsgrundlage nicht. Dies hat das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz1 entschieden. 
 
Dem Urteil lag der Fall eines Kaufmanns zu Grunde, der das Einzelhandelsgeschäft seiner Mutter übernommen und 
unter geänderter Firma fortgeführt hatte2. Nachdem die neue Firma als Gewerbe angemeldet worden war, hatte ihr die 
zuständige AOK eine neue Arbeitgeberkontonummer zugewiesen. Nach einer Betriebsprüfung forderte die AOK von dem 
Betriebsübernehmer rund 3.500 € an Sozialversicherungsbeiträgen nach mit der Begründung, seine Mutter habe ihre 
Arbeitnehmer untertariflich entlohnt. Den entsprechenden Bescheid stützte die AOK auf § 25 HGB, der den Übergang 
von Geschäftsverbindlichkeiten auf den Rechtsnachfolger regelt. 
 
Nach Ansicht des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz stellt diese Vorschrift keine Ermächtigung zur Inanspruchnahme 
eines Firmennachfolgers für zu niedrig oder nicht entrichtete Sozialversicherungsbeiträge dar, erst recht nicht durch 
Verwaltungsakt. 
 

Die Auferlegung von Zahlungsverpflichtungen gegenüber einem Dritten bedürfe einer ausdrücklichen gesetzlichen 
Grundlage3. Die Verfassung verbiete es den Verwaltungsträgern, ohne vorherige gesetzliche Befugnisnormen dem Bür-
ger einseitig Pflichten aufzuerlegen oder solche festzustellen oder ihm Handlungsgebote zu erteilen. Aus diesem Grunde 
könne, wenn ein Gesetz einem Verwaltungsträger Aufgaben überträgt, allein daraus noch nicht geschlossen werden, 
dass es ihn auch ermächtigt, zum Aufgabenvollzug Pflichten des Bürgers von hoher Hand zu begründen oder nach 
seiner Ansicht objektiv-rechtlich bestehende Pflichten einseitig verbindlich durch Verwaltungsakt festzustellen. Vielmehr 
müsse hierfür eine gültige gesetzliche Ermächtigung vorliegen, deren wesentlicher Inhalt auch nach Zweck und Ausmaß 
vom Parlament selbst festgelegt worden sein muss, bevor die Verwaltung sich ohne Einschaltung der Gerichte einen für 
sie selbst gegen den Bürger vollstreckbaren Titel verschafft. 
 

§ 25 HGB sei hier schon deshalb nicht einschlägig, weil der Rechtsnachfolger das Einzelhandelsgeschäft seiner Mutter 
nicht unter der bisherigen Firma fortgeführt hat. Zu den Geschäftsverbindlichkeiten im Sinne dieser Vorschrift gehörten 
zwar Steuern, wie der Gesetzgeber in der Abgabenordnung4 ausdrücklich geregelt habe, eine entsprechende Vorschrift 
für Sozialversicherungsbeiträge fehle indessen. Der Anspruch der AOK lasse sich deshalb nicht auf eine ausreichende 
gesetzliche Grundlage stützen und sei deshalb nicht begründet. 
1 LSG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 13.8.2008, L 4 R 366/07, DB 39/2008, XXII f., LEXinform 1408497 
2 § 22f SGB IV 
3 vgl. Art. 20 Abs. 3 GG 
4 § 75 Abs. 1 S. 1 AO 
 

Bei der Nacherhebung von Sozialversicherungsbeiträgen wegen Schwarzarbeit 
gilt die ungünstigste Steuerklasse 

 

Wenn die Deutsche Rentenversicherung Sozialversicherungsbeiträge wegen Schwarzarbeit auf der Grundlage einer 
fiktiven Nettolohnvereinbarung1 nachfordert, darf sie hierbei die Steuerklasse VI zu Grunde legen. So hat das Sozialge-
richt Dortmund2 entschieden. 
 

Zu Grunde lag der Fall einer Friseurin, die arbeitslos gemeldet war und nebenher arbeitete, ohne von ihrer Arbeitgebe-
rin der Sozialversicherung gemeldet zu sein. 
 

In einem solchen Fall liege ein illegales Beschäftigungsverhältnis3 vor. Darunter seien alle Formen bewusster Zuwider-
handlungen des Arbeitgebers zu verstehen, bei denen der Verpflichtung nicht nachgekommen wird, Meldung zu erstat-
ten und Beiträge für die Versicherten zu zahlen. Der Begriff der Illegalität beziehe sich nicht auf die Beschäftigung als 
solche. Zugleich sei der Tatbestand der Schwarzarbeit4 erfüllt. 
 

Bei illegalen Beschäftigungsverhältnissen sei es nicht erforderlich, dass die Sozialversicherungsträger feststellen, dass 
eine Nettolohnabrede getroffen wurde. Bei dieser Art von Geschäften werde eine Nettolohnabrede von Gesetzes wegen 
angenommen. Die Nettolohnfiktion diene gerade dazu, die Unsicherheit darüber auszuräumen, ob eine Netto- oder 
Brutto-Lohnabrede vorliegt. Diese Vorschrift sei auch nicht verfassungswidrig. Sie trage vielmehr dem Umstand Rech-
nung, dass dem illegalen Arbeitnehmer erfahrungsgemäß jedenfalls bei Nichtabführung von Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträgen wirtschaftlich ein Nettoarbeitsentgelt zufließt. 
 

Des Weiteren sei es nicht zu beanstanden, wenn die Sozialversicherung in einem derartigen Fall die Lohnsteuerklasse VI 
zu Grunde legt. Dies sei schon deshalb naheliegend, weil die Lohnsteuer nach dieser Steuerklasse zu ermitteln ist, wenn 
dem Arbeitgeber keine Steuerkarte vorliegt6. Auch wenn nachträglich eine Lohnsteuerkarte nach der Steuerklasse I 
vorgelegt wird, führe dies zu keiner anderen Beurteilung, weil auf den Zeitpunkt der Fälligkeit der Beiträge abzustellen 
ist. 
1 § 14 Abs. 2 S. 2 SGB IV 
2 SG Dortmund, Urt. v. 8.9.2008, S 25 R 129/06, LEXinform 5210996 
3 § 14 Abs. 2 S. 2 SGB IV 
4 § 1 Abs. 2 Nr. 1 SchwarzArbG 
5 § 39c Abs. 1 EStG 
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Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2009 beantragen 
 
Auf Grund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie der Ver-
pflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet sich ein Antrag auf Fristverlängerung ab 2009 auch für 
diejenigen an, die ihre Voranmeldungen bisher monatlich oder vierteljährlich abgegeben haben. 
 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
 
· das Kalendervierteljahr, 
· der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2008 mehr als 7.500 € betragen 

hat. 
 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer von der Abgabe von 
Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien. 
 
Wenn sich im Jahr 2008 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann durch Abgabe der Voran-
meldung Januar 2009 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2009 bis zum 10.2.2009 der monatliche Vor-
anmeldungszeitraum beibehalten werden. 
 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung für 2009 in An-
spruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2009 einen Antrag beim Finanzamt stellen. Voranmeldungen und Vorauszahlun-
gen sind dann jeweils einen Monat später fällig. 
 
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der Summe der Voraus-
zahlungen für 2008 angemeldet und bis zum 10.2.2009 geleistet wird. Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 
10.2.2010 fällige Vorauszahlung für Dezember 2009 angerechnet. 
 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2009 grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden müssen. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein Kalenderjahr genehmigte 
Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein 
erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 14.4.2009 zu stellen. 
 
Die gewährte Dauerfristverlängerung gilt auch für die abzugebenden Zusammenfassenden Meldungen. Ein einmal ge-
stellter und genehmigter Antrag gilt so lange fort, bis der Unternehmer den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die 
Fristverlängerung widerruft. 
 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit 
und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmeldungszeitraum. 
 
 

Schönheitsreparaturklauseln mit starren Fristen auch bei gewerblicher Miete 
unzulässig 

 
Für Mietverträge über Wohnraum ist höchstrichterlich entschieden, dass eine Klausel, die den Mieter ungeachtet des 
konkreten Zustands der Mietsache in vertraglich festgelegten Zeiträumen zu Schönheitsreparaturen verpflichtet, unwirk-
sam ist. Für Mietverträge über Gewerberäume wurde dies von einer verbreiteten Rechtsauffassung bislang anders ge-
sehen. Nunmehr hat der Bundesgerichtshof1 starre Fristen auch bei gewerblichen Räumen für unzulässig erklärt. 
 
Im Streitfall ging es um die Vermietung eines Ladenlokals zum Betrieb einer Änderungsschneiderei. Der Mietvertrag 
enthielt die Klausel: „Schönheitsreparaturen sind mindestens in der Zeitfolge von drei Jahren in Küche, Bad und Toilette 
sowie in fünf Jahren in allen übrigen Räumen auszuführen.“ Der Vermieter hatte auf Einhaltung dieser Verpflichtung 
beharrt und geklagt. Nach Auffassung des Gerichts ist der Mieter gewerblicher Räume hinsichtlich der Renovierungs-
pflichten nicht weniger schutzbedürftig als ein Wohnraummieter. Eine starre Fristenregelung benachteilige ihn unange-
messen, weil sie ihn mit Renovierungspflichten belasten könne, die über den tatsächlichen Renovierungsbedarf hinaus-
gingen. Eine solche Klausel sei daher auch in Mietverträgen über Geschäftsräume unwirksam. 
1 BGH, Urt. v. 8.10.2008, XII ZR 84/06, MDR 2008, Heft 21, R 9, LEXinform 0174582 
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Bei fehlender Einigung der Vertragsparteien gilt die marktübliche Miete 

 
Erzielen Mietparteien bei einer Vertragsverlängerung keine Einigung über die Miethöhe, bestimmt sich diese nach der 
orts- und marktüblichen Miete. 
 
Diese Auffassung hat das Kammergericht Berlin1 vertreten. In dem entschiedenen Fall enthielt der Mietvertrag die Klau-
sel, dass der Mietzins bei Ausübung der Verlängerungsoption neu auszuhandeln war. Bei den Verhandlungen über die 
Miethöhe konnten die Parteien keine Einigung erzielen. Nach Meinung des Gerichts bestimmt sich in diesem Fall die 
Miethöhe nach billigem Ermessen2. Was billigem Ermessen entspricht, ist unter Berücksichtigung der Interessen beider 
Parteien und des in vergleichbaren Fällen Üblichen festzustellen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Parteien 
bei Abschluss des Mietvertrags einen angemessenen, d. h. orts- und marktüblichen Mietzins vereinbart haben. Das ist 
derjenige, der für vergleichbare Objekte bei Neuabschluss üblicherweise gefordert und gezahlt wird. Dann entspricht es 
auch den Wertvorstellungen der Parteien, dass im Fall der Neufestsetzung des Mietzinses der nunmehr angemessene 
orts- und marktübliche Betrag maßgebend ist. Diese Grundsätze berücksichtigend hat das Gericht den Mietzins nach 
eigenen Erkenntnissen verbindlich festgesetzt. 
1 KG Berlin, Urt. v. 18.9.2008, 8 U 2/07, LEXinform 7010838 
2 §§ 315, 316 BGB 
 


